
05
2022 ADIUVAT

ADIUVAT Steuerberatungsgesellschaft mbH • Heerener Straße 177 • 59174 Kamen • www.adiuvat.eu

Weitere Anhebung des Mindestlohns
und Erhöhung der Grenze für geringfügige Beschäftigung

Zinssatz für Steuernachforderungen und
Steuererstattungen wird gesenkt

Steuerentlastungsgesetz 2022

Häusliches Arbeitszimmer muss für die
Tätigkeit nicht erforderlich sein

Kindergeld: Krankheitsbedingte Unterbrechung bzw. 
Abbruch einer Ausbildung

Private Kapitalerträge in der  Einkommensteuer-Erklärung

Fahrtkostenersatz als Kinderbetreuungskosten

Aktuelle STEUERNEWS aus unserer Kanzlei



EDITORIAL

ALLE BEITRÄGE IN DIESEM HEFT

INHALT 05/2022

IMPRESSUM
Adiuvat Steuerberatungsgesellschaft mbH
Heerener Straße 177
59174 Kamen

Telefon: (0049) 02307 – 994 9010
Telefax: (0049) 02307 – 994 9011

E-Mail: info@adiuvat.eu
Internet: adiuvat.eu

Adiuvat Steuerberatung
Christian Walczak
Robert-Bosch-Strasse 1
59439 Holzwickede

Telefon: (0049) 02301 – 946 800
Telefax: (0049) 02301 – 946 8010

E-Mail: info@adiuvat.eu
Internet: adiuvat.eu

Christian Walczak,
Steuerberater

Liebe Mandantinnen und Mandanten,

es ist uns eine Freude, Ihnen heute unsere neue und dritte
Kanzleizeitschrift vorstellen zu dürfen.
Das Steuerrecht entwickelt sich stetig weiter. Uns liegt viel daran, Sie 
aktuell und anschaulich zu informieren. Wir haben daher wichtige
Änderungen und Informationen aus dem Bereich Steuern, Recht und 
Wirtschaft für Sie zusammengestellt.

Gleiwohl wollen wir Ihnen auch Neuigkeiten aus unserem Kanzleialltag 
nicht vorenthalten.

Bei Fragen zu den angesprochenen Themen sind wir gerne persönlich 
für Sie da.

Herzliche Grüße und viel Freude beim Lesen,

Ihr Team von der Adiuvat
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Unsere Mandanteninformation erscheint mo-
natlich und ist auf unserer Webseite (adiuvat.
eu) im InfoCenter als PDF-Dokument erhält-
lich.
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(6) Beschluss vom 08.07.2021 1 BvR 2237/14 und 1 BvR 2422/17.

1
Zinssatz für Steuernachforderungen 
und Steuererstattungen wird auf
0,15 % pro Monat gesenkt

Das Bundesverfassungsgericht6 hatte 
entschieden, dass der Zinssatz für Nach-
zahlungs- und Erstattungszinsen mit 0,5 
% monatlich (sog. Vollverzinsung) ver-
fassungswidrig ist.

Die Bundesregierung hat nunmehr ein 
Änderungsgesetz beschlossen, wo-
nach der Zinssatz bei der Vollverzinsung 
nach § 233a AO rückwirkend ab dem 
01.01.2019 auf 0,15 % pro Monat (= 1,8 
% pro Jahr) gesenkt wird. Dabei soll die 
Angemessenheit alle 3 Jahre – spätes-
tens erstmals zum 01.01.2026 – über-
prüft werden.

Die Neuregelung des Zinssatzes für 
Nachzahlungs- und Erstattungszinsen 
für Verzinsungszeiträume ab 01.01.2019 
gilt für alle Steuern, auf die die Vollver-
zinsung anzuwenden ist. Der Erlass von 
Nachzahlungszinsen bei vor Fälligkeit 
freiwillig geleisteten Zahlungen wird im 
Gesetz verankert und gilt auch für die von 
Kommunen verwaltete Gewerbesteuer.

AUF 0,15%
PRO MONAT
GESENKT

ZINSSATZ
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  (7) Siehe Bundesrats-Drucksache 127/22 vom 17.03.2022.

2
Steuerentlastungsgesetz 2022

Die Bundesregierung hat den Entwurf eines Steuerentlastungsgesetzes 2022 vorgelegt, um die Be-
völkerung angesichts der zum Teil erheblichen Preissteigerungen insbesondere im Energiebereich 
zu entlasten.7

Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

• Für 2022 soll der Grundfreibetrag um weitere 363 Euro auf 10.347 Euro angehoben werden  
 (bei Ehepartnern verdoppeln sich diese Beträge). Dies führt bei Alleinstehenden zu einer  
 Steuerersparnis von bis zu 69 Euro (bei Ehepartnern bis zu 138 Euro) für das Jahr 2022.
• Der Arbeitnehmer-Pauschbetrag steigt ab 2022 von 1.000 Euro auf 1.200 Euro.
• Die ursprünglich ab 2024 vorgesehene Anhebung der Entfernungspauschale ab dem
 21. Kilometer von 0,35 Euro auf 0,38 Euro soll schon ab 2022 gelten. Dadurch steigt auch 
 die Mobilitätsprämie8 entsprechend ab 2022.

Diese Änderungen sollen rückwirkend ab dem 01.01.2022 anzuwenden sein. Infolge der Anhebung 
des Grundfreibetrags und des Arbeitnehmer-Pauschbetrags muss der Lohnsteuerabzug für bereits 
durchgeführte Gehaltsabrechnungen für Lohnzahlungszeiträume im Jahr 2022 regelmäßig berich-
tigt werden (vgl. § 41c Abs. 1 Satz 2 EStG).

STEUERENTLASTUNG



Seite 5

  (9) Vgl.§ 4 Abs.5 Satz 1 Nr. 6b Satz 1 EStG.
(10) BFH-Urteil vom 03.04.2019 VI R 46/17.

3
Häusliches Arbeitszimmer muss für die
Tätigkeit nicht erforderlich sein

Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszim-
mer können nur dann als Werbungskosten gel-
tend gemacht werden, wenn

•   kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung  
 steht,  bis zur Höhe von 1.250 Euro  
 jährlich,
• das Arbeitszimmer den Mittelpunkt der  
	 gesamten	beruflichen	Betätigung	bildet,		
 in unbegrenzter Höhe.9

Der	Bundesfinanzhof10 hat klargestellt, dass es 
unerheblich ist, ob ein häusliches Arbeitszim-
mer für die Tätigkeit (überhaupt) erforderlich 
ist.

Im Streitfall erkannte das Gericht die Aufwen-
dungen einer Flugbegleiterin für ein häusliches 
Arbeitszimmer (bis zur Höhe von 1.250 Euro) 
steuermindernd an. Dabei spielte es keine Rol-
le, dass die Arbeiten im Arbeitszimmer im Ver-
hältnis zur Gesamtarbeitszeit der Flugbegleite-
rin derart gering waren, dass die Arbeiten auch 
leicht an einem anderen Ort – z. B. am Küchen-
tisch, im Esszimmer oder in einem anderen 
Raum – hätten ausgeführt werden können.

Für die Abzugsfähigkeit der Aufwendungen ge-
nüge – so das Gericht – allein die Veranlas-
sung durch die Einkünfteerzielung.
Dabei ist aber zu beachten, dass der fragliche 
Raum	 (nahezu)	 ausschließlich	 für	 berufliche	
Zwecke genutzt werden muss, um als häusli-
ches Arbeitszimmer berücksichtigt zu werden.11

HÄUSLICHES ARBEITSZIMMER
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(12) BMF-Schreiben vom 14.03.2012 – IV C 4 – S 2221/07/0012 (BStBl 2012 I S. 307), Rz. 4 ff.
(13) FG München vom 24.08.2021 12K912/20.

4
Fahrtkostenersatz als Kinderbetreuungs-
kosten

Grundsätzlich können Aufwendungen für 
Dienstleistungen zur Betreuung eines zum 
Haushalt gehörenden Kindes im Sinne des § 
32 Abs. 1 EStG, welches das 14. Lebensjahr 
noch nicht vollendet hat, eingeschränkt auf 
zwei Drittel der Aufwendungen, höchstens je-
doch 4.000 Euro je Kind, als Sonderausgaben 
steuermindernd berücksichtigt werden. Der Ab-
zug von Kinderbetreuungskosten setzt gem. § 
10 Abs. 1 Nr. 5 Satz 4 EStG voraus, dass Eltern 
eine Rechnung über die Betreuungsleistungen 
erhalten haben und die Zahlung unbar auf das 
Konto der Betreuungsperson erfolgt.

Berücksichtigungsfähig sind Ausgaben für 
Dienstleistungen zur Betreuung des Kindes 
sowie Erstattungen an die Betreuungsperson 
(z. B. für Fahrtkosten), wenn die Leistungen 
im Einzelnen in der Rechnung oder im Vertrag 
aufgeführt werden.

Zu beachten ist, dass eine Berücksichtigung 
von Kinderbetreuungskosten grundsätzlich 
nicht in Betracht kommt, wenn die Betreuung 
von Angehörigen (z. B. Großeltern) erbracht 
wird, da derartige Leistungen üblicherweise 
auf familienrechtlicher Grundlage unentgeltlich 
übernommen werden.12

Wie das Finanzgericht München13 bestätigt 
hat, können aber auch in diesen Fällen Fahrt-
kostenerstattungen (z.B. Pkw mit 0,30 Euro je 
gefahrenem Kilometer) im Rahmen der Kinder-
betreuungskosten geltend gemacht werden, 
wenn der Fahrtkostenersatz im Einzelnen in 
einer Rechnung oder einem Vertrag aufgeführt 
wird, die Vereinbarungen dem zwischen Frem-
den Üblichen entsprechen, und die Erstattun-
gen unbar auf das Konto des Angehörigen (Be-
treuungsperson) geleistet werden.

...

FAHRTKOSTENERSATZ
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(14) Gesetz zur Erhöhung des Schutzes durch den gesetz-lichen Mindestlohn und zu Änderungen im Bereich der geringfügigen Beschäftigung (Bundesrats-Drucksache 82/22).
(15) Siehe § 8 Abs. 1b Sozialgesetzbuch IV n. F. Zur bisherigen Regelung siehe Tz. 2.2.1.1 der Geringfügigkeitsrichtlinien.

5
Weitere Anhebung des Mindestlohns und 
Erhöhung der Grenze für geringfügige Be-
schäftigung

Für das Jahr 2022 wurden bereits zwei Anhe-
bungen des Mindestlohns durch die Mindest-
lohnkommission beschlossen. Ab 01.01.22: 
9,82 EURO / 01.07.22: 10,45 EURO jeweils 
brutto pro Zeitstunde. 
Durch eine weitere gesetzliche Regelung14 ist 
vorgesehen, den Mindestlohn erneut zu erhö-
hen: Ab 01.10.22: 12,00 EURO.

Bisher war bei Anhebungen des Mindestlohns 
immer zu beachten, dass dadurch bei einzel-
nen Minijobs ggf. die Grenze von 450 Euro 
als Voraussetzung für eine geringfügige Be-
schäftigung überschritten werden konnte und 
die Arbeitszeit entsprechend reduziert werden 
musste.
Das soll ab dem 01.10.2022 dadurch vermie-
den werden, dass sich die Geringfügigkeits-
grenze nach der Steigerung des Mindestlohns 
richtet.
Sie orientiert sich dann an einer Wochenar-
beitszeit von 10 Stunden zu Mindestlohnbedin-
gungen. Ab Oktober 2022 wird die Geringfügig-
keitsgrenze damit von 450 Euro auf 520 Euro 
angehoben.

In diesem Zusammenhang wird ab dem 
01.10.2022 auch die Grenze für eine Beschäf-
tigung im Übergangsbereich (sog. Gleitzone) 
von monatlich 1.300 Euro auf 1.600 Euro an-
gehoben.
Für sozialversicherungspflichtig beschäftig-
te Arbeitnehmer mit einem Monatslohn von 
450,01 Euro bis 520 Euro soll eine bis zum 
31.12.2023 befristete Bestandsschutzregelung 
gelten, sodass für diese Arbeitnehmer die So-
zialversicherungspflicht bestehen bleibt.

Darüber hinaus ist nunmehr gesetzlich geregelt, 
inwieweit ein gelegentliches unvorhersehbares 
Überschreiten der Geringfügigkeitsgrenze un-
schädlich ist (z. B. wegen einer begrenzten 
Mehrarbeit, etwa wegen einer Krankheitsver-
tretung).

Danach kann es in diesen Fällen bei einer ge-
ringfügigen Beschäftigung bleiben, wenn die 
Grenze innerhalb eines Zeitjahres in nicht 
mehr als zwei Kalendermonaten um jeweils 
einen Betrag bis zur Höhe der Geringfügig-
keitsgrenze überschritten wird (das entspricht 
im Kalenderjahr insgesamt höchstens dem 
14-Fachen der monatlichen Geringfügigkeits-
grenze).15

MINDESTLOHN
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(16) § 32 Abs. 4 Nr. 2 Buchst. a und c EStG.
(17) Vgl. dazu A 15.11 und A 17.2 DA-KG 2021.
(18) BFH-Urteil vom 31.08.2021 III R 41/19.
(19) Vordruck KG 9a – Erklärung für ein erkranktes Kind.
(20) V 6.1 Abs. 1 Satz 8 DA-KG 2021.

6
Kindergeld: Krankheitsbedingte Unter-
brechung bzw. Abbruch einer Ausbildung

Für ein volljähriges Kind unter 25 Jahren wird 
u. a. Kindergeld gezahlt bzw. ein Kinderfrei-
betrag gewährt, wenn es sich in einer Berufs-
ausbildung befindet oder eine solche wegen 
des Fehlens eines Ausbildungsplatzes nicht 
beginnen oder fortsetzen kann.16 In Fällen, in 
denen das Kind seine Ausbildung aufgrund 
einer vorübergehenden Erkrankung unterbre-
chen muss oder eine Ausbildung deshalb nicht 
beginnen kann, ist eine Berücksichtigung nur 
unter bestimmten Voraussetzungen weiter-
hin möglich.17 In einem aktuellen Urteil hat der 
Bundesfinanzhof18 die Grundsätze zur Berück-
sichtigung bei einer vorübergehenden Erkran-
kung weiter konkretisiert.

Die Finanzverwaltung19 sieht für die Darlegung 
einer vorübergehenden Erkrankung die Vor-
lage einer ärztlichen Bescheinigung über die 
Erkrankung und deren voraussichtliches Ende 
vor; die Bescheinigung ist ggf. nach Ablauf von 
sechs Monaten zu erneuern. Nach der Ent-
scheidung des Bundesfinanzhofs liegt eine vo-
rübergehende Erkrankung lediglich dann vor, 
wenn diese höchstwahrscheinlich nicht länger 
als sechs Monate andauern wird.

Zudem muss für die weitere Berücksichtigung 
ein Ausbildungsverhältnis weiterhin bestehen 
oder die Ausbildungswilligkeit nachgewiesen 
werden. Für die Berücksichtigung innerhalb 
einer bestehenden Berufsausbildung ist Vor-
aussetzung, dass das Ausbildungsverhältnis 
nicht – durch Kündigung oder Abmeldung von 
der Schule – beendet, sondern lediglich unter-
brochen wird.

Für den Nachweis über die weitere Ausbil-
dungswilligkeit sieht die Finanzverwaltung eine 
schriftliche Darlegung gegenüber der Familien-
kasse vor. Für diese Absichtserklärung steht 
eigens ein Formular19 zur Verfügung. Die Aus-
bildungswilligkeit sollte frühzeitig gegenüber 
der Familienkasse dargelegt werden, da die 
Verwaltung keine Rückwirkung der Absichts-
erklärung vorsieht.20

Wie das Gericht entschieden hat, kann der 
Nachweis jedoch auch anderweitig erbracht 
werden, wenn Beweise darüber vorgelegt wer-
den, dass sich das Kind z. B. bei einer Ausbil-
dungseinrichtung oder der Ausbildungsvermitt-
lung der Agentur für Arbeit zur Aufnahme einer 
Ausbildung nach Beendigung der Erkrankung 
informiert hat. Eine spätere pauschale Darle-
gung ist dagegen nicht möglich.

KINDERGELD
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(21) Bei Kirchensteuerpflicht ermäßigt sich die Abgeltungsteuer (siehe § 32d Abs. 1 Satz 3 ff. EStG); der ermäßigte Abgeltungsteuersatz beträgt bei 9 % Kirchensteuer 24,45 % bzw. 24,51 % bei 8 % 
Kirchensteuer.
(22) Soweit der Darlehensnehmer die Zinsen als Werbungskosten/Betriebsausgaben geltend machen kann und ein Beherrschungsverhältnis vorliegt (siehe dazu BMF-Schreiben vom 18.01.2016 – 
IV C 1 – S 2252/08/10004, BStBl 2016 I S. 85, Rz. 136) oder bei Zinsen an GmbH-Gesellschafter bzw. deren Angehörige bei mindestens 10 %iger Beteiligung gilt für entsprechende Kapitalerträge 
der persönliche Einkommensteuersatz.
(23) Vgl. § 51a Abs. 2e EStG.
(25) Siehe hierzu § 32d Abs. 2 Nr. 3 EStG.
(26) Insbesondere denkbar bei einem zu versteuernden Einkommen bis zu ca. 17.000 Euro (Ehepartner: 34.000 Euro).
(27) Vgl. § 43a Abs. 3 Satz 4 und 5 EStG. Zu beachten ist dabei, dass bei seit 2009 angeschafften Aktien Veräußerungsverluste grundsätzlich nur mit Veräußerungsgewinnen aus Aktienverkäufen 
verrechnet werden dürfen.

7
Private Kapitalerträge in der Einkommensteuer-Erklärung

Die Besteuerung von privaten Kapitalerträgen ist grundsätzlich durch einen Kapitalertrag-steuerabzug in 
Höhe von 25 % zuzüglich Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer21 abgegolten. Kapitalerträge müssen 
daher regelmäßig nicht in der Einkommensteuer-Erklärung angegeben werden. Die Angabe von privaten Ka-
pitalerträgen in der Steuererklärung kann aber zwingend erforderlich oder empfehlenswert sein; siehe dazu 
folgende Beispiele:

Die Angabe der Kapitalerträge ist erforderlich, wenn
• für Kapitalerträge keine Kapitalertragsteuer einbehalten wurde (z. B. bei Darlehen an Angehörige,22 

 Gesellschafter-Darlehen,22 Steuererstattungszinsen nach § 233a AO, Zinsen von ausländischen Ban 
 ken). Der Steuersatz für diese Erträge im Rahmen der Einkommensteuer-Veranlagung entspricht  
 dann regelmäßig dem Abgeltungsteuersatz von 25 % (vgl. § 32d EStG).
• trotz Kirchensteuerpflicht keine Kirchensteuer von den Kapitalerträgen einbehalten wurde (z. B. 
 wegen Abgabe eines Sperrvermerks23). In diesem Fall reicht es aus, nur die darauf entfallende 
 Kaptalertragsteuer anzugeben. Die Kirchensteuer wird dann im Rahmen der Veranlagung 
 festgsetzt.24

Eine Minderung der Abgeltungsteuer wegen Kirchensteuerpflicht21 kann in diesen Fällen nur erreicht wer-
den, wenn die gesamten Kapitalerträge angegeben werden.

Die Angabe der Kapitalerträge ist sinnvoll, wenn
• die Besteuerung von Gewinnausschüttungen aus einer Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft in Höhe 

von 60 % der Erträge mit dem persönlichen Steuersatz (sog. Teileinkünfteverfahren) günstiger ist als der 
Kapitalertragsteuerabzug. Das Teileinkünfteverfahren kann auch dann vorteilhaft sein, wenn z. B. Zinsen 
im Zusammenhang mit der Finanzierung des Kapitalanteils angefallen sind und (teilweise) berücksichtigt 
werden sollen. Ein entsprechender Antrag ist möglich bei einer Kapitalbeteiligung von mindestens 25 % 
oder bei mindestens 1 % und beruflicher Tätigkeit mit maßgeblichem unternehmerischen Einfluss auf die 
Gesellschaft.25

• die Besteuerung sämtlicher Kapitalerträge mit dem persönlichen Einkommensteuersatz günstiger ist als 
der 25 %ige Kapitalertragsteuerabzug (sog. Günstigerprüfung).26 Dies kann z. B. auch durch Berück-
sichtigung von Verlusten aus anderen Einkunftsarten (z. B. aus Vermietung und Verpachtung) eintreten.

• der Kapitalertragsteuerabzug zu hoch gewesen ist; das ist u. a. möglich, wenn kein Freistellungsauftrag 
erteilt wurde und deshalb der Sparer-Pauschbetrag von 801 Euro (Ehepartner: 1.602 Euro) nicht – oder 
nicht vollständig – berücksichtigt werden konnte.

• (Veräußerungs-)Verluste aus Kapitalvermögen mit Veräußerungsgewinnen verrechnet werden sollen.

Soweit z. B. Banken, Sparkassen oder Finanzdienstleister bei privaten Kapitalerträgen Steuerbescheini-
gungen teilweise nicht mehr automatisch ausstellen, sind diese ggf. anzufordern, wenn die Einbeziehung 
von Kapitalerträgen in die Einkommensteuer-Veranlagung beabsichtigt ist.
Für Verluste, die in einem Bankdepot angefallen sind und nicht in diesem Depot zur zukünftigen Verlust-
verrechnung vorgetragen, sondern im Rahmen der Einkommensteuer-Veranlagung mit anderen (Veräuße-
rungs-) Gewinnen verrechnet werden sollen, ist eine entsprechende Bescheinigung der Bank erforderlich.27

PRIVATE KAPITALERTRÄGE
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 KONSULENT UNTERNEHMENSBERATUNG GMBH

KONTAKT
Konsulent Unternehmensberatung GmbH
Geschäftsführer Patrik Walczak
Heerener Straße 177
59174 Kamen

Telefon: (0049) 02307 – 560 8505
Telefax: (0049) 02307 – 994 9011

E-Mail: kontakt@konsulent.gmbh
Internet: konsulent.gmbh

Liebe Mandantinnen und Mandanten,

diesen Monat geben wir Ihnen einen Einblick in unser Fachbereich Foto/Video-Produktion. In diesem Segment leisten 
wir jegliche professionelle Fotoarbeiten von der Erstellung des Fotomaterials bis hin zur grafisch aufgearbeiteten Print-
produktion. In unserem Fotostudio widmen wir uns überwiegend der Produktfotografie und im Außeneinsatz gibt es 
kaum einen Bereich den wir nicht fotografisch abdecken können. Unsere langjährige Berufserfahrung u.a. im Presse-
bereich trägt entscheidend zu unseren hohen Qualitätsansprüchen bei. Die hier vorgestellten Bilder wurden im Rahmen 

einer aktuellen Auftragsbuchung für ein Rennteam erstellt.

Weiterführende Informationen zu unserem Unternehmen finden Sie auf unserer Website: konsulent.gmbh

Ihr Team von der Konsulent

Konsulent
Unternehmensberatung GmbH
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ANDERE REDEN
WIR MACHEN ZUKUNFT!
                                   KONSULENT Unternehmensberatung GmbH
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